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Teilprojekte
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Neues Projekt
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Bleibt +/- gleich
• Massnahmengebiete im Ganzen: neue Aufteilung
• Wirkungsziele mit Ziel-, Leitarten: aktualisiert
• Wirkungskontrolle: Beobachtungen durch Naturkenner 

weiter führen 
• Voraussetzung: Beitragsberechtigung BFF und Landwirt

Neuerungen
• Ein Projekt über alle Gemeinden
• Alle BFF-Typen in der Vernetzung möglich
• Nutzungsvarianten: neu und für alle BFF-Typen
• Flächenziele: Anpassung auf 2. Projektperiode



Bewirtschaftungszonen
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Soll-Zustand
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Flächenziele
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Fördermassnahmen Wiesen



Fördermassnahmen Wiesen

Obligatorische Bedingungen für Wiesen

• Verzicht auf Mähaufbereiter 
– ausser bei Nr. 1 „Überwinternder 

Rückzugsstreifen“

• Wildtiere verscheuchen (Verblenden)
– Vor jedem Schnitt

– Installation (Tücher, Blinklampen etc.) am 
Vorabend 

– Nur eine Nacht stehen lassen



Fördermassnahmen Wiesen

Bedingungen für Rückzugsstreifen (Massnahmen 
2, 6, 7, 8, 9) 

• Bis Ende August bei jedem Schnitt stehen lassen

• Darf ab 1. September entfernt werden 
– ausser auf Streuflächen und bei Nr. 1 „Überwinternder 

Rückzugsstreifen“

• Lage mind. 1x pro Jahr wechseln 
– ausser auf Streuflächen 



Fördermassnahmen Wiesen

(Umsetzung einer Massnahme)



Fördermassnahmen Wiesen

Anmerkung nach Rücksprache mit ALW: Der Rückzugsstreifen muss 
nach der Herbstweide noch sichtbar sein. Die Sichtbarkeit ist durch 
die Intensität der Beweidung sicher zu stellen. Eine Einzäunung des 
überwinternden Rückzugsstreifens  ist nicht erforderlich. 



Fördermassnahmen Wiesen



Fördermassnahmen Wiesen
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Fördermassnahmen Wiesen



Fördermassnahmen Brachen



Fördermassnahmen Hecken, Bäume



Wirkungsziele
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GELAN
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• GELAN-Fenster: 08.02. – 26.02.2019

• Bestehende vernetzte Flächen bleiben und 
müssen nicht nochmals angemeldet werden. 
Aber: Nutzungsvariante ergänzen!!

• Abmeldung, wenn Fläche nicht in die zweite 
Projektphase genommen werden soll: 
Abmeldung bei Trägerschaft (bis 1.3.2019). 
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Landschaftsqualität

• Projektbeteiligung 2018

• Beiträge

• Kantonaler Plafond

• Anpassungen 2019
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Projektbeteiligung 2018
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LQB 2018 und Ausschöpfung 
kantonaler Plafond (Stand 15.11.2018)
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Anpassungen 2019

30Quelle ALW Kt. SO



Kontrollen

• Rückblick Kontrolljahr

• Übersicht Kontrollkosten

• Kontrollkonzept
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Kontrollkonzept

• Ab 2016 organisiert das ALW die Kontrolle Vernetzung und 
Landschaftsqualität (Vorgabe DZV)

• Zusammenarbeit mit AgroControll GmbH und den Trägerschaften

• Kontrolle jedes Betriebes mind. einmal während der Projektdauer

• Kosten: 50% übernimmt ALW,  50% die Trägerschaft

Folgend Kontrollen werden durchgeführt
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Anpassungen LQB 2019
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Verschiedenes
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• Vollzugskosten

• Arbeitsgruppe

• Homepage



Finanzierung Vernetzungsprojekt 2
2019 -2026

Jährlich an die Bewirtschafter ausbezahlte Beiträge: 
ca. 1 Mio. Fr.

Von den Bewirtschafter zu bezahlende Kosten
Projektkosten Einmalig für die Laufzeit 2019 – 2026): 

25’000.– Fr.
Vollzugskosten: Wiederkehrend jährlich für die Laufzeit 2019 -
26: 25’000.– Fr.

Dies bedeutet, dass im 2019 EINMALIG sowohl die 
Projektposten wie auch die Vollzugskosten zu bezahlen sind. 



Was wird mit den Vollzugskosten 
finanziert

• Information: Informationsanlässe, persönliche Beratung, 
Dokumentation  15 % der Vollzugskosten

• Beratung: Persönliche Beratung der Betriebe vor Ort  15 % der 
Vollzugskosten

• Wirkungsmessung: Erfassen und Dokumentieren der positiven 
Auswirkungen der Massnahmen durch die Bewirtschafter, 
Berichte erstellen  15 % der Vollzugskosten

• Organisation: Daten im GELAN überprüfen und nachführen. 
Versand von Rechnungen, etc.  20 % der Vollzugskosten

• Kommunikation: Öffentlichkeit über die Vorteile des Projektes 
informieren (z. B. Lehrpfad)  20 % der Vollzugskosten

• Vernetzung: Austausch mit anderen Projekten, Verwaltung und 
politischen Entscheidungsträgern  10 % der Vollzugskosten

• Verwaltung: Spesen, allgemeiner Verwaltungsaufwand  5 % 
der Vollzugskosten



Fazit Vollzugskosten
• Der Vollzug erfolgt möglichst schlank. 

• Das Nötigste nach den Auflagen von Bund 
und Kanton wird gemacht (Vollzugshilfe des 
Bundes, Richtlinie Kt. SO siehe homepage)

• Der Anteil der Vollzugskosten an den 
Vernetzungsbeiträgen liegt bei rund 4 - 5%. 



Arbeitsgruppe
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Verschiedenes

Weitere Angaben auf homepage:

„Natur bim Buur“
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Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Fragen, Anregungen?
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